Satzung der K.Ö.St.V. Forchtenstein Eisenstadt


I. Name, Sitz und Symbole der Verbindung

§2 Name und Sitz der Verbindung

Die Studentenverindung Forchtenstein ist eine farbtragende Verbindung österreichischer Mittelschüler im Mittelschülerkartellverband XE "Mittelschülerkartellverband"  (MKV) und führt den Namen „Katholisch österreichische Studentenverbindung Forchtenstein“ („K.Ö.St.V. Forchtenstein“). Sie hat ihren Sitz in Eisenstadt.

§3 Symbole der Verbindung

Farben XE "Farben" : Die Verbindungsfarben sind blau-silber-schwarz in Band und Deckel XE "Deckel" . Die Fuchsenfarben XE "Fuchsenfarben"  sind blau-silber-blau

Deckel XE "Deckel" : Der Deckel ist weiß (Tuch) mit schwarzem Durchbruch.

Wahlspruch XE "Wahlspruch" : Für Gott und Heimaterde.

Wappen XE "Wappen" : Das Wappen der Verbindung zeigt folgende Darstellung: Schild durch schmales Kreuz gevierteilt. Feld 1 rechts oben in Weiß, graue Schale mit emporsteigender Flamme, darunter die Buchstaben SONDZEICHEN 65 \f "Symbol" und SONDZEICHEN 87 \f "Symbol" in Gelb. Feld 2 links oben in Blau, die Burg Forchtenstein silbern. Feld 3 rechts unten Wappen der Freistadt Eisenstadt in Blau (silberner Turm mit schwarzem Adler). Feld 4 links unten in Weiß, zwei ineinander verschlungene grüne Kränze mit roten Blüten. In der Mitte silbernes Herzschild mit schwarzem Zirkel der Verbindung. Auf dem Schild Helm mit Helmzier und beiderseits Helmdecke in Silber und Schwarz. Unter dem Schild Spruchband, silbern, mit dem Wahlspruch XE "Wahlspruch"  der Verbindung "Für Gott und Heimaterde" in Schwarz.

Fahne XE "Fahne" : Die Fahne der Verbindung hat die Farben XE "Farben"  Blau-Silber-Schwarz.

Wichs XE "Wichs" : Die Vollwichs besteht aus Flaus, Schärpe, Paradecerevis, weißen Hosen (Buchsen), schwarzen Kanonen, schwarzen Schuhen, weißen Handschuhen und Stulpen, Schläger mit Gehänge sowie dem Burschen XE "Burschen" - und Fuchsenband über der Schärpe getragen.

II. Zweck der Verbindung XE "Zweck der Verbindung" 
Die Verbindung verlangt von ihren Mitgliedern ein freimütiges Bekenntnis zum römisch-katholischen Glauben und zu unserem Vaterland Österreich, lebenslanges Streben nach Bildung, gewissenhafte Pflichterfüllung und wahre Lebensfreundschaft. Sie setzt sich zum Ziel, ihre Mitglieder XE "Mitglieder"  zu sozialer Verantwortung und Hilfsbereitschaft zu erziehen. Sie legt großen Wert auf die staatsbürgerliche Erziehung ihrer Mitglieder, wobei ihr politische Bestrebungen fernliegen.

§4 Prinzipien XE "Prinzipien"  der Verbindung

Aus der Umschreibung in §3 ergeben sich die Prinzipien XE "Prinzipien"  der Verbindung:

a) Bekenntnis zum römisch katholischen glauben (religio)

b) Vaterlandsliebe (patria)

c) Lebenslanges Streben nach Bildung (scientia) und 

d) Lebensfreunschaft (amiticia)

Zur Erreichung der angeführten Ziele dienen u.a.:

a) Allgemeinbildende und weltanschauliche Vorträge, Diskussionen usw.

b) Versammlungen

c) Führung einer Bibliothek

d) Publikationen

Die Geldmittel hierzu werden aufgebracht:

a) durch Beiträge XE "Beiträge"  der Mitglieder XE "Mitglieder" 
b) durch Spenden

III. Mitglieder XE "Mitglieder" 
§5 Einteilung

(1) Die Verbindung besteht aus:

1. Ordentlichen Mitgliedern: 

Ordentliche Mitglieder XE "Ordentliche Mitglieder"  sind Personen männl. Geschlechtes, römisch katholischer Konfession und österreich​ischer Staatsbürgerschaft, die die Oberstufe einer allgemeinbildenden höheren oder einer berufsbildenden höheren Schule besuchen oder bereits die Reifeprüfung abgelegt haben.

Die nachfolgend in lit. b) bis d) bezeichneten Personen können auch an einer Universität, Fachhochschule oder Pädagogischen Akademie immatrikuliert sein oder bereits im Beruf stehen. Die in lit. e) bis f) bezeichneten Personen sind an einer Universität, Fachhochschule oder Pädagogischen Akademie immatrikuliert oder stehen bereits im Berufsleben.

Ordentliche Mitglieder XE "Ordentliche Mitglieder"  sind:

a) Füchse XE "Füchse" 
· Krassfüchse XE "Krassfüchse" 
· Brandfüchse XE "Brandfüchse" 
b) Burschen XE "Burschen" 
· Aktive Burschen XE "Burschen" 
· Inaktive Burschen XE "Burschen"  

c) Verkehrsaktive XE "Verkehrsaktive" 
d) Bandinhaber XE "Bandinhaber"  

e) Urphilister XE "Urphilister" 
f) Bandphilister XE "Bandphilister" 
2. Außerordentlichen Mitgliedern:

a) Ehrenphilister XE "Ehrenphilister" 
b) Ehrenmitglieder XE "Ehrenmitglieder" 
c) Konkneipanten XE "Konkneipanten" 
(2) Füchse XE "Füchse" , Burschen XE "Burschen" , Verkehrsaktive XE "Verkehrsaktive" , Bandinhaber XE "Bandinhaber" , Konkneipanten XE "Konkneipanten" , bilden die Aktivitas, Urphilister XE "Urphilister" , Bandphilister XE "Bandphilister" , Ehrenphilister XE "Ehrenphilister"  und Ehrenmitglieder XE "Ehrenmitglieder"  den Altherrenverband.

(3) Unter geburschten Mitgliedern werden Burschen XE "Burschen" , Verkehrsaktive XE "Verkehrsaktive" , Bandinhaber XE "Bandinhaber" , Urphilister XE "Urphilister" , Bandphilister XE "Bandphilister"  und Ehrenphilistern, unter Alten Herren Urphilister, Bandphilister, Ehrenphilister XE "Ehrenphilister"  und Ehrenmitglieder XE "Ehrenmitglieder"  verstanden.

IV. Aufnahme XE "Aufnahme"  und Beendigung der Mitgliedschaft XE "Mitgliedschaft" 
§6 Aufnahme XE "Aufnahme" 
Die Aufnahme XE "Aufnahme"  als Mitglied erfolgt durch den Beschluß XE "Beschluß"  des Burschenconvents mit 2/3 Mehrheit XE "Mehrheit" .

§7 Vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft XE "Mitgliedschaft" 
Die Mitgliedschaft XE "Mitgliedschaft"  endet vorzeitig:

a) bei Burschen XE "Burschen"  und Urphilistern durch Erkenntnis des Verbindungsgerichtes (Ausschluß XE "Ausschluß" )

b) bei anderen Mitgliedern durch schriftliche Erklärung, welche mit Ablauf des Monats in dem diese bei der Verbindung einlangt, wirksam wird

c) bei Bandinhabern und Bandphilistern durch das Ausscheiden aus ihrer Urverbindung

§8 Pflichten XE "Pflichten"  bei vorzeitigem Ausscheiden

Jedes Mitglied ist verpflichtet, bei vorzeitiger Beendigung der Mitgliedschaft XE "Mitgliedschaft"  sämtliches Couleurgut (Deckel XE "Deckel" , Bänder, Abzeichen und dergleichen) ohne Ersatzanspruch der Verbindung zu übergeben, gleichgültig, ob dieses aus eigenen Mitteln angeschafft wurde oder nicht. Der Ausscheidende ist verpflichtet, seine Beitragsrückstände zu begleichen. Eine Rückerstattung geleisteter Beiträge XE "Beiträge"  durch die Verbindung findet nicht statt.

V. Rechte und Pflichten XE "Pflichten" 
§9 Rechte

(1) Geburschte Mitglieder XE "Mitglieder"  und Ehrenmitglieder XE "Ehrenmitglieder"  haben das Recht, allen Versammlungen beizuwohnen und Anträge XE "Anträge"  zu stellen. Sie haben, einschließlich der Ehrenmitglieder, sofer diese einen Eid abgelegt haben, beschließende Stimme. Geburschte Mitglieder haben das aktive und passive Wahlrecht XE "Wahlrecht" . 

(2) Füchse XE "Füchse"  sind von der Teilnahme am Burschenconvent XE "Burschenconvent" , Kumulativconvent XE "Kumulativconvent"  und Chargenconvent XE "Chargenconvent"  ausgenommen. 

(3) Die Rechte der Konkneipanten XE "Konkneipanten"  werden in der Geschäftsordnung XE "Geschäftsordnung"  geregelt.

(4) Die Mitglieder XE "Mitglieder"  der Verbindung sind zum Tragen des Deckels und mit Ausnahme der Konkneipanten XE "Konkneipanten"  des Burschen XE "Burschen" . bzw. Fuchsenbandes berechtigt. 

§10 Pflichten XE "Pflichten" 
Alle Mitglieder XE "Mitglieder"  haben die Pflicht:

a) die Grundsätze der Verbindung einzuhalten 

b) das Ansehen und die Ehre der Verbindung zu wahren 

c) ihre Interessen und Ziele nach besten Kräften zu fördern 

d) die Mitgliedsbeiträge termingerecht zu entrichten 

e) zumutbare Aufgaben und Verbindungsfunktionen zu übernehmen

f) das Conventsgeheimnis XE "Conventsgeheimnis"  zu wahren 

g) Satzung XE "Satzung" , Geschäftsordnung XE "Geschäftsordnung"  und Conventsbeschlüsse XE "Conventsbeschlüsse"  zu beachten 

h) die Veranstaltungen XE "Veranstaltungen"  nach Maßgabe der Geschäftsordnung XE "Geschäftsordnung"  bzw. der Conventsbeschlüsse XE "Conventsbeschlüsse"  zu besuchen 

i) sich gegenseitig zu unterstützen

VI. Geschäftsführung XE "Geschäftsführung" 
§11 Convente

Die Angelegenheiten der Verbindung werden vom Kumulativconvent XE "Kumulativconvent" , Burschenconvent XE "Burschenconvent"  und Altherrenconvent XE "Altherrenconvent"  auf Grundlage dieser Satzung XE "Satzung"  und einer Geschäftsordnung XE "Geschäftsordnung"  besorgt, die von den zuständigen Gremien beschlossen bzw. geändert wird.

§12 Kumulativconvent XE "Kumulativconvent" 
(1) Der Kumulativconvent XE "Kumulativconvent"  (KC) ist das oberste willensbildende Organ der Verbindung. Er ist zuständig für:

a) Gestaltung und Änderung der Satzung XE "Satzung"  und der Geschäftsordnung XE "Geschäftsordnung"  (4/5 Mehrheit XE "Mehrheit"  für Änderung der Satzung, 2/3 für Änderung der Geschäftsordnung)

b) Gestaltung und Änderung des Bundesliedes, der Burschenstrophe und der Fuchsenstrophe der Verbindung (2/3 Mehrheit XE "Mehrheit" )

c) Auflösung der Verbindung XE "Auflösung der Verbindung"  (4/5 Mehrheit XE "Mehrheit" )

d) Beitritt zu und Austritt XE "Austritt"  aus Vereinen (2/3 Mehrheit XE "Mehrheit" )

e) Wahl XE "Wahl"  der Mitglieder XE "Mitglieder"  des Verbindungsgerichtes (2/3 Mehrheit XE "Mehrheit" )

f) Wahl XE "Wahl"  der Revisoren XE "Revisoren"  (2/3 Mehrheit XE "Mehrheit" )

g) Grundsätzliche Festlegung der Verbindungstätigkeiten (Verbindungszeitung, etc.) (2/3 Mehrheit XE "Mehrheit" )

h) Verleihung von Auszeichnungen XE "Auszeichnungen"  der Verbindung (2/3 Mehrheit XE "Mehrheit" )

i) Aufnahme XE "Aufnahme"  von Ehrenphilistern, Ehrenmitgliedern, Bandphilistern und Bandinhabern (2/3 Mehrheit XE "Mehrheit" )
j) Wahl XE "Wahl"  des Verbindungsseelsorgers und des Chefredakteurs der Verbindunszeitung
(2) Die Tagesordnung XE "Tagesordnung"  des ordentlichen Kumulativconvents hat mindestens zu enthalten:

a) Protokoll XE "Protokoll"  des letzten Kumulativconvents

b) Bericht des Seniors zur Lage der Aktivitas

c) Bericht des Philisterseniors zur Lage der Altherrenschaft

d) Debatte über die Berichte

e) Wahl XE "Wahl"  der Mitglieder XE "Mitglieder"  des Verbindungsgerichtes

f) Wahl XE "Wahl"  der Revisoren XE "Revisoren" 
g) Allfälliges (unter diesem Punkt sind Anträge XE "Anträge"  unzulässig)

(3) Am Kumulativconvent XE "Kumulativconvent"  können auch alle Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Burschenconvents fallen, behandelt werden.

(4) Der Kumulativconvent XE "Kumulativconvent"  wird vom Senior XE "Senior"  einberufen und geleitet.

(5) Der Kumulativconvent XE "Kumulativconvent"  hat mindestens einmal im Jahr stattzufinden. Ein außerordentlicher Kumulativ​convent muß über Beschluß XE "Beschluß"  des Burschen XE "Burschen" - oder Altherrenconvents sowie aufgrund übereinstimmenden Beschlusses des Chargencabinettes und des Altherrenchargencabinettes vom Senior XE "Senior"  spätestens bis zum Ende des der Beschlußfassung folgenden nächsten Monats anberaumt werden. Beruft der Senior den Kumulativconvent mit den gewünschten Verhandlungspunkten nicht binnen zwei Wochen ein, können die Antragsteller die Einberufung selbst vornehmen.

(6) Die Einberufung des Kumulativconvents hat in geeigneter Form (Rundschreiben, Verbindungszeitung) mindestens zwei Wochen vor dem anberaumten Termin zu erfolgen. Dabei ist die Tagesordnung XE "Tagesordnung"  samt den bereits eingebrachten Anträgen bekanntzumachen. §15 Abs. 6 gilt sinngemäß.

(7) Zur Beschlußfassung ist, in den Angelegenheiten des Absatzes (1) eine Mehrheit XE "Mehrheit"  von 2/3 bzw. 4/5 der anwesenden Stimmberechtigten, im übrigen ist die einfache Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten notwendig, soweit in dieser Satzung XE "Satzung"  und der Geschäftsordnung XE "Geschäftsordnung"  der K.Ö.St.V. Forchtenstein keine andere Regelung vorgesehen ist.

§13 Burschenconvent XE "Burschenconvent" 
(1) Der Burschenconvent XE "Burschenconvent"  (BC) ist das willensbildende Organ der Verbindung in allen Angelegenheiten, die nicht in die Zuständigkeit des Kumulativconvents fallen oder die er nicht dem Chargenconvent XE "Chargenconvent"  zur Erledigung übertragen hat; im letzteren Fall hat er jedoch das Recht, die Angelegenheit wieder an sich zu nehmen.

(2) Der Burschenconvent XE "Burschenconvent"  ist insbesondere zuständig für:

a) Beratung und Beschlußfassung von Anträgen sowie Beantwortung von Interpellationen

b) Aufnahme XE "Aufnahme"  von Mitgliedern, soferne nicht die Zuständigkeit des Kumulativconvent XE "Kumulativconvent"  gegeben ist

c) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge XE "Mitgliedsbeiträge"  und der Zahlungsmodalitäten für aktive und inaktive Burschen XE "Burschen" 
d) Wahl XE "Wahl"  des Seniors, Conseniors, des Schriftführers für Äußeres und des Schriftführers für Inneres, des Kassiers, des Fuchsmajors und sonstiger Funktionäre XE "Funktionäre" 
e) Beratung und Genehmigung des Rechenschaftsbericht des Kassiers

f) Enthebung XE "Enthebung"  des Chargenconvents oder einzelner Mitglieder XE "Mitglieder"  desselben vom Amte soweit nicht das Verbindungsgericht XE "Verbindungsgericht"  zuständig ist

g) Bestrafung XE "Bestrafung"  und Ausschluß XE "Ausschluß"  von Füchsen

(3) Die Tagesordnung XE "Tagesordnung"  des ordentlichen Burschenconvents hat mindestens zu enthalten:

a) Protokolle

b) Ein- und Auslauf XE "Auslauf" 
c) Verbindungsbetrieb

d) Personalia XE "Personalia" 
e) Anfragen XE "Anfragen" 
f) Allfälliges XE "Allfälliges" 
(4) Die Einberufung des Burschenconvents erfolgt mindestens zweimal im Semester XE "Semester"  durch den Senior XE "Senior"  in geeigneter Form (Rundschreiben, Verbindungszeitung, Anschlag XE "Anschlag"  auf der Bude sofern der BC im Semesterprogramm angekündigt wurde) unter Angabe der Tagesordnung XE "Tagesordnung"  (ordentlicher BC). Ein Burschenconvent XE "Burschenconvent"  kann über Beschluß XE "Beschluß"  des Chargencabinettes oder des Altherrenchargencabinettes sowie auf Antrag XE "Antrag"  eines Zehntels der Stimmberechtigten Mitglieder XE "Mitglieder"  initiiert werden und muß vom Senior innerhalb der nächsten zwei Wochen anberaumt werden (außerordentlicher BC). Beruft der Senior den Burschenconvent mit den gewünschten Verhandlungspunkten nicht innerhalb einer Woche ein, können die Antragsteller die Einberufung selbst vornehmen.

(5) Den Vorsitz beim Burschenconvent XE "Burschenconvent"  führt der Senior XE "Senior" , im Verhinderungsfalle sein in der Geschäftsordnung XE "Geschäftsordnung"  der K.Ö.St.V. Forchtenstein vorgesehener Vertreter.

(6) Der Burschenconvent XE "Burschenconvent"  ist bei Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder XE "Mitglieder" , die zu seinem Besuch verpflichtet sind, beschlußfähig. Wird diese Zahl zur anberaumten Zeit nicht erreicht, ist der Burschenconvent eine halbe Stunde nach dem festgesetzten Beginn bei mindestens drei Anwesenden beschlußfähig. Zur Beschlußfassung ist die einfache Mehrheit XE "Mehrheit"  der anwesenden Stimmberechtigten notwendig, soweit in dieser Satzung XE "Satzung"  bzw. in der Geschäftsordnung XE "Geschäftsordnung"  der K.Ö.St.V. Forchtenstein keine andere Regelung vorgesehen ist.

(7) Anträge XE "Anträge" , welche am Burschenconvent XE "Burschenconvent"  behandelt werden sollen, sind entweder schriftlich vor dem Burschenconvent oder mündlich auf dem Burschenconvent zu stellen. Ein Tagesordnungspunkt ist dann aufzunehmen, wenn dies 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder XE "Mitglieder"  verlangen. Zur Beschluß​fassung ist die überhälftige Mehrheit XE "Mehrheit"  erforderlich, soferne diese Satzung XE "Satzung"  oder die Geschäftsordnung XE "Geschäftsordnung"  keine andere Regelung vorsieht.

(8) Die Entlastung XE "Entlastung"  und die Neuwahl des Chargencabinettes erfolgt am letzten Burschenconvent XE "Burschenconvent"  des Semesters. Die Wahl XE "Wahl"  zum designierten Senior XE "Senior"  kann auch vorher erfolgen. Die Wahl und Entlastung der Chargen erfolgt, sofern der Burschenconvent nicht eine offene Abstimmung XE "Abstimmung"  beschließt, durch geheime Abstimmung mittels Stimmzettels. Wird im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit XE "Mehrheit"  nicht erzielt, so kommen diejenigen, welche die zwei höchsten Stimmzahlen erreicht haben, in die engere Wahl. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

§14 Altherrenconvent XE "Altherrenconvent" 
(1) Der Altherrenconvent XE "Altherrenconvent"  (AHC) ist das willensbildende Organ des Altherrenverbandes. Er ist insbesonders zuständig für: 

a) alle Angelegenheiten, die ausschließlich Alte Herren betreffen, einschließlich Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und außerordentlicher Umlagen

b) Mitwirkung bei der Philistrierung XE "Philistrierung"  von Burschen XE "Burschen"  und Aufnahme XE "Aufnahme"  von Ehrenphilistern, Ehrenmitgliedern, Bandphilistern und Bandinhabern

c) Mitwirkung bei der Vermögensverwaltung XE "Vermögensverwaltung"  der Verbindung

d) Verfügung über das Vermögen des Altherrenverbandes

e) Wahl XE "Wahl"  und Entlastung XE "Entlastung"  der Altherrenchargen sowie deren vorzeitige Enthebung XE "Enthebung" , soweit nicht das Verbindugsgericht zuständig ist.

(2) Die Tagesordnung XE "Tagesordnung"  des ordentlichen Altherrenconvents hat mindestens zu enthalten:

a) Protokolle

b) Ein- und Auslauf XE "Auslauf" 
c) Kassa XE "Kassa" 
d) Verbindungsbetrieb XE "Verbindungsbetrieb" 
e) Personalia XE "Personalia" 
f) Verbandsangelegenheiten

g) Anfragen

h) Allfälliges

(3) Der Altherrenconvent XE "Altherrenconvent"  wird vom Philistersenior XE "Philistersenior"  mindestens einmal im Jahr einberufen und von ihm geleitet. Ein außerordentlicher Altherrenconvent muß über Beschluß XE "Beschluß"  des ordentlichen Altherrenconvents, auf Antrag XE "Antrag"  eines Zehntels der stimmberechtigten Mitglieder XE "Mitglieder"  oder auf Verlangen der Rechnungsprüfer wie ein ordentlicher Altherrenconvent anberaumt werden. Beruft der Philistersenior den Altherrenconvent nicht innerhalb einer Woche ein, können die Antragsteller die Einberufung selbst vornehmen.

(4) Die Einberufung des AHC hat in geeigneter Form (Rundschreiben, Verbindungszeitung) mindestens eine Woche vor dem anberaumten Termin zu erfolgen. Dabei ist die Tagesordnung XE "Tagesordnung"  samt den bereits eingebrachten Anträgen bekanntzumachen. Der §15 Abs. 5-7 ist sinngemäß anzuwenden.

(5) Die Wahl XE "Wahl"  und die Entlastung XE "Entlastung"  der Altherrenchargen erfolgt am ordentlichen Altherrenconvent XE "Altherrenconvent"  zum Ende der Amtsperiode. Die Wahl erfolgt in der Reihenfolge Philistersenior XE "Philistersenior" , Philisterconsenior XE "Philisterconsenior" , Philisterschriftführer XE "Philisterschriftführer" , Philisterkassier XE "Philisterkassier" ; die Entlastung in umgekehrter Reihenfolge. Das Altherrenchargencabinett wird auf die Dauer von zwei Jahren gewählt.

§15 Notverordnungsrecht XE "Notverordnungsrecht" 
Senior XE "Senior"  und Philistersenior XE "Philistersenior"  sind berechtigt, einstimmig Angelegenheiten zu entscheiden, die wegen höherer Gewalt nicht oder nicht zeitgerecht vom zuständigen beschlußfassenden Organ beschlossen werden können, oder bei denen eine sofortige Entscheidung notwendig ist, weil ansonsten der Verbindung Gefahr droht oder sie einen erheblichen Nachteil erleiden würde. Die Entscheidung ist dem zuständigen Organ ehestmöglich zur Kenntnis zu bringen.

VII. Amtsführende Organe XE "Organe:amtsführende" 
§16 Chargencabinett XE "Chargencabinett" 
Das Chargencabinett ist das Führungs- und Vollzugsorgan der Verbindung. Es setzt sich zusammen aus dem Senior XE "Senior" , dem Consenior XE "Consenior" , dem Fuchsmajor XE "Fuchsmajor" , dem Schriftführer XE "Schriftführer"  für Äußeres und dem Schriftführer für Inneres und dem Kassier XE "Kassier" .

§17 Rechte und Pflichten XE "Pflichten"  der Chargen XE "Chargen" 
(1) Der Senior XE "Senior"  ist der Vertreter der Verbindung nach außen und ihr leitendes Organ nach innen. Er führt den Vorsitz bei allen Veranstaltungen XE "Veranstaltungen" , ausgenommen bei Veranstaltungen des Altherrenverbandes. Der Senior zeichnet alle Schriftstücke der Verbindung gemeinsam mit dem Schriftführer XE "Schriftführer"  für Äußeres oder dem Kassier XE "Kassier" . Rechtsgeschäfte XE "Rechtsgeschäfte"  über bewegliche Sachen in einem 400,- Euro übersteigenden Werte oder unbewegliche Sachen oder Begründung von Dauerschuldverhältnissen bedürfen der kollektiven Zeichnung durch den Senior und den Philistersenior XE "Philistersenior"  bzw. bei deren Verhinderung durch den jeweiligen Vertreter.

(2) Der Consenior XE "Consenior"  ist für sämtliche organisatorische Aufgaben des Verbindungsbetriebes verantwortlich. Er vertritt den Senior XE "Senior"  bei dessen Verhinderung mit allen Rechten und Pflichten XE "Pflichten" .

(3) Dem Fuchsmajor XE "Fuchsmajor"  ist die Aufsicht, Leitung und Erziehung der Füchse XE "Füchse"  übertragen. Er hat diese in die Grundsätze und Einrichtungen der Verbindung XE "Einrichtungen der Verbindung"  einzuführen.

(4) Die Schriftführer XE "Schriftführer"  für Äußeres besorgt den gesamten Schriftverkehr XE "Schriftverkehr"  der Verbindung nach außen, ausgenommen den des Kassiers und des Altherrenverbandes. Offizielle Schriftstücke der Verbindung sind vom Schriftführer für Äußeres gemeinsam mit dem Senior XE "Senior"  zu zeichnen.

(5) Der Schriftführer XE "Schriftführer"  für Inneres führt die Conventsprotokolle und das Dauerbeschlußbuch.

(6) Der Kassier XE "Kassier"  verwaltet das Verbindungsvermögen, besorgt den Zahlungsverkehr und hebt den Mitgliedsbeitrag ein. Er führt den mit der Beitragseinhebung verbundenen Schriftverkehr XE "Schriftverkehr"  und die Einnahmen- und Ausgabenrechnung.

§18 Altherrenchargencabinett XE "Altherrenchargencabinett" 
Das Altherrenchargencabinett ist das Führungs- und Vollzugsorgan der Altherrenschaft. Es setzt sich zusammen aus dem Philistersenior XE "Philistersenior" , dem Philisterconsenior XE "Philisterconsenior" , dem Philisterschriftführer XE "Philisterschriftführer"  und dem Philisterkassier XE "Philisterkassier" .

§19 Rechte und Pflichten XE "Pflichten"  der Altherrenchargen

(1) Der Philistersenior XE "Philistersenior"  ist der Vertreter der Altherrenschaft nach außen und ihr leitendes Organ nach innen. Er führt den Vorsitz bei allen Veranstaltungen XE "Veranstaltungen"  des Altherrenverbandes.

(2) Der Philisterconsenior XE "Philisterconsenior"  ist für sämtliche organisatorische Aufgaben des Altherrenverbandes verantwortlich. Er vertritt den Philistersenior XE "Philistersenior"  bei dessen Verhinderung mit allen Rechten und Pflichten XE "Pflichten" .

(3) Der Philisterschriftführer XE "Philisterschriftführer"  besorgt den gesamten Schriftverkehr XE "Schriftverkehr"  und führt die Conventsprotokolle und das Dauerbeschlußbuch des Altherrenverbandes.

(4) Der Philisterkassier XE "Philisterkassier"  verwaltet das Vermögen des Altherrenverbandes, besorgt den Zahlungsverkehr und hebt den Mitgliedsbeitrag ein. Er führt den mit der Beitragseinhebung verbundenen Schriftverkehr XE "Schriftverkehr"  und die Einnahmen- und Ausgabenrechnung.

VIII. Kontrollierende Organe XE "Organe:Kontrollierende" 
§20 Revisoren XE "Revisoren" 
Die Kontrolle der amtsführenden Organe wird von zwei Revisoren XE "Revisoren"  durchgeführt.

IX. Allgemeine Bestimmungen

§21 Verbindungsgericht XE "Verbindungsgericht" 
(1) Das Verbindungsgericht XE "Verbindungsgericht"  nimmt die Gerichtsbarkeit der Verbindung wahr.

(2) Das Verbindungsgericht XE "Verbindungsgericht"  ist zuständig für:

a) Streitigkeiten über die Rechtsgültigkeit von Beschlüssen

b) Bestrafung XE "Bestrafung"  und Ausschließung von Mitgliedern (ausgenommen hinsichtlich von Füchsen)

c) Enthebung XE "Enthebung"  amtsführender Organe wegen Ordnungswidrigkeiten und Disziplinarvergehen XE "Disziplinarvergehen" 
d) Streitigkeiten zwischen Mitgliedern und amtsführenden Organen

e) Streitigkeiten zwischen amtsführenden Organen

f) Streitigkeiten zwischen Mitgliedern und der Verbindung

g) Ehrenstreitigkeiten zwischen Mitgliedern aus dem Vereinsverhältnis

h) Sonstige Streitigkeiten zwischen Mitgliedern aus dem Vereinsverhältnis

i) Dem Verbindungsbericht obliegt die Interpretation des Verbindungsrechtes.

§22 Bundeslied XE "Bundeslied" , Burschen XE "Burschen" - und Fuchsenstrophe

Zur Beschlußfassung über das Bundeslied XE "Bundeslied" , die Burschen XE "Burschen" - und Fuchsenstrophe der Verbindung ist der Kumulativconvent XE "Kumulativconvent"  zuständig (2/3 Mehrheit XE "Mehrheit" ).

§23 Änderung der Rechtsordnung XE "Rechtsordnung" 
(1) Anträge XE "Anträge"  auf Änderung der Satzung XE "Satzung"  sind vom Senior XE "Senior"  dem Verbindungsgericht XE "Verbindungsgericht"  zu übermitteln, das zu diesen binnen vier Wochen ein Gutachten abzugeben hat. Nach Erhalt des Gutachtens bzw. nach Ablauf der Vierwochenfrist hat der Senior den Kumulativconvent XE "Kumulativconvent"  einzuberufen.

(2) Bei der Einberufung des Convents ist der Antrag XE "Antrag"  samt Gutachten bekanntzugeben. Ist dies wegen des Umfanges des Antrages oder des Gutachtens nicht möglich, ist der Antrag samt Gutachten auf der Bude aufzulegen und darauf bei der Einberufung des Convents hinzuweisen. Zwischen der Einberufung und dem Convent XE "Convent"  müssen diesfalls mindestens drei offizielle Verbindungsveranstaltungen, darunter ein Burschenconvent XE "Burschenconvent"  sein.

(3) Die Zahl der Lesungen beträgt:

a) bei der Änderung von nur einer Bestimmung: eine

b) bei umfassenderen Änderungen: zwei (Spezialdebatte und Totalabstimmung)

c) bei Totaländerung: drei (Generaldebatte, Spezialdebatte und Totalabstimmung). Zwischen Spezial​debatte und der Totalabstimmung muß mindestens eine Woche liegen.

(4) Zur Änderung der Satzung XE "Satzung"  ist eine 4/5 Mehrheit XE "Mehrheit"  der Anwesenden erforderlich. Diese Mehrheit muß bei jeder Lesung erreicht werden.

§24 Auflösung der Verbindung XE "Auflösung der Verbindung" 
Die Auflösung der Verbindung XE "Auflösung der Verbindung"  kann nur auf einem eigens zu diesem Zweck mit eingeschriebenen Brief einberufenen Kumulativconvent XE "Kumulativconvent"  mit 4/5 Mehrheit XE "Mehrheit"  beschlossen werden. So dieser Convent XE "Convent"  nichts anderes beschließt, fällt das Vermögen zu gleichen Teilen den Mitgliedern zu.

§25 Übergangs- und Schlußbestimmungen XE "Schlußbestimmungen" 
Diese Satzung XE "Satzung"  tritt am _____________ in Kraft. Gleichzeitig verlieren alle früheren Bestimmungen ihre Wirksamkeit.


Senior XE "Senior" 
Philistersenior XE "Philistersenior" 
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SATZUNG

der 

"K.Ö.St.V. Forchtenstein Eisenstadt"
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Beschlossen vom Kumulativconvent am 30. April 1999
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